Protokoll für die didaktischen Auffüllstunden (Art.6) 

Die Auffüllstunden, entsprechend der im Herbst erfolgten Berechnung, werden vom Lehrer eingetragen und spätestens am 7 Juni im Sekretariat abgegeben.

In der Tabelle muss das Datum festgehalten werden. Ebenso müssen die Stunden im Klassenregister bzw.Notenregister eingetragen werden.

Die Tabelle wird per E-Mail jeder Lp. zugestellt und wird  von dieser zum angegebenen Termin an die E-Mail-Adresse von Tomasi Alexandra zurückgemailt
	Didaktische Auffüllstunden *
	Datum der Durchführung
	Stundenanzahl
	Nicht didaktische Auffüllstunden
	Stundenanzahl

	· Tandem/Teamteaching

· Betreuung OLE

· Stützkurse/Förderkurse

· Lernberatung

· Pädagogische Betreuung der Klasse als Klassenvorstand

· Aufsichten Mensa

· Projektarbeit mit Schülern

· (gelegentliche Supplenzen)**
	
	
	· Bereitschaft***

· Unterrichtsbe-gleitende Veranstaltungen****
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*Berechnungsbeispiel:     18 : 2Auffüllstunden= 12  :  X           Ergebnis: 1,3 Stunden/Woche,  45 Stunden/Jahr bei einem Auftrag von 12 Stunden.
Auffüllstunden/Jahr -folgende Möglichkeiten, diese abzudecken:

1.Gesamtes Kontingent mit gelb abdecken

2.Die Hälfte des Kontingentes mit gelb, die andere Hälfte mit blau

3.2/3 des Kontingentes mit gelb, 1/3 mit blau

**Gelegentliche Supplenzen bei Krankheit eines Kollegen oder bei Lehrausgang eines Kollegen sind in  der Regel Pflichtausgaben, die bezahlt werden, nicht als Auffüllstunden gerechnet werden. Abrechnung erfolgt über Lasis entsprechend der Protkollniederschrift auf S.150 und entsprechend der Weisungen des Schulamtes.
Unterrichtsbegleitende Maßnahmen werden immer zur Hälfte für die didaktischen Auffüllstunden und zur anderen Hälfte für die 220 Stunden gerechnet. Beispiel:  Lehrer X hat am Montag einen ganztägigen Lehrausflug  -   er hat an diesem Tag  3 Unterrichtsstunden    -   für einen ganztägigen Ausflug werden 8 Stunden berechnet.     -   8 Stunden minus 3 Stunden = 5 Stunden     -    2,5 werden für Art. 6 gerechnet, 2,5 für Art.  8. Bei einem mehrtägigen Ausflug werden 12 Stunden/Tag minus die Unterrichtsstunden berechnet. Für unterrichtsbegleitende Maßnahmen gibt es keine Überstunden. 
***Bereitschaft wird nur in der 1. Unterrichtsstunde eingeteilt. Für Bereitschaftsdienst gilt, dass nur max. 50% der jeweiligen Auffüllstunden dafür verwendet werden können, sofern es reine Bereitschaft ist(LKV Art. 6 Abs. 2b). 
Für den Unterricht erforderliche zusätzliche Arbeitszeit der Lehrpersonen

Art.8 LKV
Diese Arbeitszeit beträgt bis zu 220 Stunden/Jahr

Die Aufgaben hängen mit dem Berufsbild des Lehrers zusammen: Teilnahme an Versammlungen des Lehrerkollegiums, Elternarbeit, Elternsprechtag Sitzungen der Kollegialorgane, Fachgruppensitzungen (mindestens 33 Jahresstunden), Weiterbildung, Unterrichtsbegleitende Veranstaltungen, Arbeitsgruppen/Forschungsgruppen, Lehrmodulentwicklung, Arbeit/Recherche Medien- Methodendatenbank

Besondere Aufträge  Art.11 LKV
Als Verwaltungsüberstunden bis zu max. 6 Wochenstunden möglich und zwar für besondere Aufträge

Überstunden Art.6 LKV
1. Mit Überstunden werden vor allem und vorrangig jene Fächer bedacht, die als Kernfächer zu bezeichnen sind.

2. Voraussetzung für die Vergabe von Überstunden ist die dokumentierte Ableistung der neunzehnten und zwanzigsten Stunde.

3. Wie im Beschluss des Lehrerkollegiums vom September 2001 hervorgeht, werden unterrichtsbegleitende Veranstaltungen nicht als Überstunden vergütet. Diese können als 19. oder 20. Stunde angerechnet werden und zwar immer nach der Rechnung wie im Beschluss angegeben. Wenn ein Lehrer durch eine unterrichtsbegleitende Veranstaltung wie im Beschluss der Landesregierung 1989 definiert über die 20. Stunde hinauskommt, dann muss er selber entscheiden, ob er bei der Tätigkeit teilnimmt oder nicht. 

4. Für didaktische Projekttätigkeit können Überstunden beansprucht werden, vorausgesetzt es sind die Rahmenbedingungen für Projekte erfüllt: Zielbeschreibung/Zielvereinbarung, Durchführungsphase, Zielerreichung und Analyse/Evaluation

5. Der Direktor kann Lehrpersonen dazu auffordern (siehe LKV) Überstunden abzuleisten

6. Für Überstunden muss im Vorhinein immer schriftlich angesucht werden. Der Direktor überprüft die Notwendigkeit und gibt daraufhin eine schriftliche Antwort.

7. Sollte der Direktor mit dem Antrag auf Überstunden einverstanden sein, so wird der Lehrer aufgefordert, nach Abhaltung derselben einen schriftlichen Bericht vorzulegen, der folgende Punkte ausführlich behandelt haben muss:

-Zielsetzungen für diese Stunden?

-Was wurde geplant?

-Wie wurden sie durchgeführt?

-Welche Erfolge wurden erzielt?

8. Besondere Aufträge werden entsprechend des Art.11 des LKV Abs. 2 mit bis zu max. 6 Verwaltungsüberstunden in der Woche versehen.: Z.B. Studenpülanerstellung, Erstellung von Unterrichtsmaterialien für Datenbank usw.
9. Überstunden werden vom Direktor im Sinne der Sparsamkeit und nach oben angeführten Kriterien vergeben.

Koordinatoren für das Schulprogramm  Art.13 LKV
Für die zu bestimmenden Koordinatoren steht ein eigenes Budget zu Verfügung

Aufsicht Art.8 Abs.6 LKV
Landeskollektivvertrag: Lehrer müssen 5 Min. vor Unterrichtsbeginn in der Klasse sein!

Aufsichtseinteilungen bei Pausen ist absolut einzuhalten/Sollte etwas passieren, so ist der Direktor verpflichtet, sofort mitzuteilen, ob die eingeteilte Lehrperson ihrer Pflicht nachgekommen ist

Auszug aus dem Rundschreiben des Schulamtsleiters Nr. 21 im Zusammenhang mit dem Nachholen nicht geleisteter Stunden

        Nachholen nicht geleisteter Stunden: Nicht geleistete Unterrichts​stunden wegen Abwesen​heit einer Schulklasse (z.B. bei Lehrfahrten, Lehrausflügen, Lehrausgängen u. ä.) sind von Seiten der be​troffenen Lehrpersonen einzubringen. Wegen höherer Gewalt nicht planbare Ausfälle sind hingegen nicht einzubringen. 

Der Ausfall von Unterrichtsstunden für Lehr​perso​nen bei unterrichtsbegleitenden Veran​staltungen ist in der Regel aufgrund der zu Be​ginn oder im Laufe des Schuljahres erfolg​ten Planung voraussehbar. Das Schulamt vertritt die Auffassung, dass das Nachholen die​ser Stun​den - aufgrund von Kriterien, die vom Lehrerkollegium festgelegt werden - im Laufe des gesamten Schuljah​res erfolgen kann. Die Einbringung dieser Stun​den ist somit im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 des Einheitstextes der Landeskollektivver​träge (LKV)für das Lehrpersonal sowie der orga​nisatorischen Autonomie der Schulen vor Ort zu regeln bzw. zu vereinbaren. Auf diese Art und Weise kann unter anderem vermieden werden, dass Lehrpersonen an ihrem freien Tag zur Einbringung von Stunden an die Schule gerufen werden.

Nicht geleistete Stunden sind Ressourcen der Schule. Laut Art.13, Absatz 4 des Landesgesetzes Nr.12 vom 29. Juni 2000 über die Autonomie der Schulen haben die Direktoren die Aufgabe, die personellen Ressourcen bestmöglich einzusetzen. Somit haben die Direktoren die Pflicht, für das Einbringen nicht geleisteter Stunden zu sorgen.

 

